
Marktgemeinde  Lfd. Nr. 2 

Böheimkirchen 

 

 

Verhandlungsschrift 
 

über die S i t z u n g des Gemeinderates 

 

am 30. März 2015 im Festsaal der Marktgemeinde Böheimkirchen 

 

Beginn: 19.00 Uhr    Ende: 21.30 Uhr 

 

Die Einladung erfolgte am 24. März 2015 durch Einzelladung per Mail 

 

 

Anwesend waren: 

 

Bürgermeister NR Johann Hell  

Vizebürgermeister Franz Gugerell 

 

die Mitglieder des Gemeinderates: 

 

 1. GGR Peter Damböck 2. GGR Margareta Dorn Hayden 

 3. GGR Ing. Franz Haunold 4. GGR Mag. Karl Herzberger 

 5. GGR Thomas Lechner 6. GGR Mag. (FH) Hannes Stelzhammer 

 7. GR Angelika Bernhard 8. GR Christian Felbinger 

 9. GR Agnes-Elisabeth Gareiß 10. GR Sarah Gugerell Bsc BA 

 11. GR Martin Horacek 12. GR Ing. Christian Kreuzeder 

 13. GR Barbara Lashofer 14. GR Sandra Oberrauter 

 15. GR Melitta Pawaronschütz 16. GR Mag. Ingrid Posch 

 17. GR Gabriele Schön 18. GR Andreas Schwarz 

 19. GR Andrea Schwinski 20. GR Josef Serlath 

 21. GR Ing. Daniel Sindl 22. GR Ulrike Strutzenberger 

 

 

Entschuldigt abwesend: 

 

 1. GGR Franz Haubenwallner 

 

 

Vorsitzender: Bürgermeister Johann Hell 

 

 

Schriftführer: Franz Erasimus 

 

 

Die Sitzung war öffentlich 

 

Die Sitzung war beschlussfähig 

 

 



Der Bürgermeister begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates sowie die Zuhörerinnen und 

Zuhörer. 

 

Tagesordnung 

 

Punkt 1: Verabschiedung der ausgeschiedenen Gemeinderäte 

Punkt 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

Punkt 3: Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gebarungsbericht über 

  die KG 

Punkt 4: Kenntnisnahme des Rechnungsabschlusses 2014 der KG 

Punkt 5: Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung zum Jahresabschluss 2013 

  der KG 

Punkt 6: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Besetzung des 

  Prüfungsausschusses 

Punkt 7: Beratung und Beschlussfassung über den Gebarungsbericht 

Punkt 8: Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2014 

Punkt 9: Beratung und Beschlussfassung über Subventionen 

Punkt 10: Beratung und Beschlussfassung über die Beendigung des Nutzungsvertrages für 

  den Parkplatz Neustiftgasse 

Punkt 11: Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Jahreslizenzen der 

  Fischerkarten 

Punkt 12: Beratung und Beschlussfassung über einen Pachtvertrag 

Punkt 13: Beratung und Beschlussfassung über eine Betriebsförderung 

Punkt 14: Beratung und Beschlussfassung über die Metallfassade betreffend neuer 

  Polizeiinspektion 

Punkt 15: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Lanzendorf in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde  

  Böheimkirchen 

Punkt 16: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Lanzendorf in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde 

  Böheimkirchen 

Punkt 17: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Reith in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde Böheimkirchen 

Punkt 18: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Böheimkirchen in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde  

  Böheimkirchen 

Punkt 19: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Siebenhirten in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde 

  Böheimkirchen 

Punkt 20: Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung zur Einhebung der 

  Grundsteuer 

Punkt 21: Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung zur Einhebung der 

  Kommunalsteuer 

Punkt 22: Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung zur Einhebung des 

  Interessentenbeitrages gemäß NÖ Tourismusgesetz 

Punkt 23: Beratung und Beschlussfassung über die Ferienbetreuung 2015 in der Volksschule 

  Böheimkirchen 

Punkt 24: Beratung und Beschlussfassung über die Nachmittagsbetreuung 2015/2016 in der 

  Volksschule Böheimkirchen 

Punkt 25: Beratung und Beschlussfassung über Personalangelegenheiten 

Punkt 26: Beratung und Beschlussfassung über uneinbringliche Forderungen 

Punkt 27: Berichte des Bürgermeisters 



 

Punkt 1: Verabschiedung der ausgeschiedenen Gemeinderäte 

 

Bürgermeister Hell verabschiedet sich im Namen des gesamten Gemeinderates von den 

ehemaligen Gemeinderatsmitgliedern Günter Eigenbauer, Monika Hamböck, Georg Höllerer, 

Martina Klarer, Raimund Knabb, Anton Krendl, Johann Krendl, Johann Loidolt, Nikolaus 

Nährer, Peter Macsek und Anton Sumetsberger und überreicht ihnen eine Dankesurkunde der 

Marktgemeinde Böheimkirchen. Die ehemaligen geschäftsführenden Gemeinderäte Susanne 

Gattermayer und Dr. Wolfgang Krempl waren verhindert. 

 

 

 

 

Punkt 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

 

Da jede Fraktion je eine Abschrift der letzten Protokolle Nr. 38 und 38a der Sitzung des 

Gemeinderates vom 27. November 2014 und Nr. 1 der Sitzung vom 04. März 2015 erhalten 

hat, wird auf die Verlesung einvernehmlich verzichtet. Die Protokolle werden einstimmig 

genehmigt und unterfertigt. 

 

 

 

 

Punkt 3: Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gebarungsbericht über 

  die KG 

 

Bürgermeister Hell berichtet, dass am 23.03.2015 eine Gebarungsprüfung der KG durch den 

Prüfungsausschuss der Gemeinde stattgefunden hat. Prüfungsausschussobmann GR Sindl 

Daniel verliest diesen Bericht. Die Zahlungswegsummen wurden mit den 

Buchhaltungsunterlagen verglichen und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Ebenso wurde 

in den Rechnungsabschluss 2014 und die Bilanz 2013 Einsicht genommen. Dabei wurden 

keine Mängel festgestellt. 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Gebarungsbericht einstimmig zu. 

 

 

 

 

Punkt 4: Kenntnisnahme des Rechnungsabschlusses 2014 der KG 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates werden mit je einem Exemplar des Rechnungsabschlusses 

2014 der KG beteilt. Der Rechnungsabschluss wurde am 23.03.2015 durch den 

Prüfungsausschuss der Marktgemeinde Böheimkirchen überprüft. 

Die einzelnen Gruppen werden vorgetragen und die gestellten Anfragen erläutert. 

Der Rechnungsabschluss 2014 der KG weist einen Überschuss von € 96.096,61 aus. Dieser 

teilt sich wie folgt auf: Volksschule € 67.393,10, Mittelschule € 14.442,08 und Bürgerzentrum 

€ 14.261,43,--. 

Der Gesamtschuldenstand per 31. Dezember 2014 beträgt € 4.934.399,51 (davon entfallen auf 

die Hauptschule € 1.809.804,11, auf die Volksschule € 2.724.595,40 und auf die 

Liegenschaftsankäufe € 400.000,--). 

Die Tilgungen im Jahr 2013 betrugen € 322.183,43 

 



Der Rechnungsabschluss 2014 wird nur zur Kenntnis gebracht. Die Beschlussfassung kann 

auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen erst nach Erstellung der Bilanz mit 

Berücksichtigung der Gebäudeabschreibungen durch den Steuerberater und Vorlage des 

Prüfberichtes durch den zusätzlich erforderlichen Bilanzprüfer erfolgen. 

 

Der Gemeinderat nimmt dem Rechnungsabschluss der KG für das Jahr 2014 einstimmig zur 

Kenntnis. 

 

 

 

 

Punkt 5: Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung zum Jahresabschluss 2013 

  der KG 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates werden mit einem Jahresabschluss 2013 und dem Bericht 

über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts beteilt. Herr Köhler erläutert die 

wichtigsten Positionen im Jahresabschluss. Die Summe der Aktiva und Passiva beträgt per 

31.12.2013 € 8.647.791,70. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers wird ebenfalls vollinhaltlich 

zur Kenntnis gebracht, wobei hier eine Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung festgestellt wurde und diese Prüfung zu keinen 

Einwendungen geführt hat. Der Lagebericht steht nach Beurteilung von Ing. Mag. Thomas 

Kölblinger im Einklang mit dem Jahresabschluss. 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Jahresabschluss 2013 der KG mehrheitlich, mit zwei 

Gegenstimmen durch GR Sindl und GR Strutzenberger zu. 

 

 

 

 

Punkt 6: Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Besetzung des 

  Prüfungsausschusses 

 

Bürgermeister Hell berichtet, dass die Besetzung im Prüfungsausschuss geändert werden soll. 

Statt GR Gugerell Sarah soll GR Kreuzeder Christian Ausschussmitglied werden. 

 

Gleichzeitig soll im Mittelschulausschuss GR Kreuzeder Christian durch GR Gugerell Sarah 

ersetzt werden.  

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig oben angeführte Änderungen im Prüfungs- und 

Mittelschulausschuss. 

 

 

 

 

Punkt 7: Beratung und Beschlussfassung über den Gebarungsbericht 

 

Ebenfalls am 23.03.2015 hat eine Gebarungsprüfung der Gemeinde stattgefunden. 

Prüfungsausschussobmann GR Sindl Daniel verliest diesen Bericht. Die Wahl des Obmannes 

und dessen Stellvertreter wurden abgehalten. Die Bar- u. Kassenbestände wurden überprüft 

und mit den Buchhaltungsunterlagen verglichen. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten 

festgestellt. 



Der Rechnungsabschluss 2014 wurde besprochen, Abweichungen vom Voranschlag wurden 

erläutert. Die Belege des Jahres 2014 wurden stichprobenweise überprüft und keine Mängel 

festgestellt. 

 

Der Gemeinderat nimmt den Gebarungsbericht einstimmig zur Kenntnis. 

 

 

 

 

Punkt 8: Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2014 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates werden mit je einem Exemplar des Rechnungsabschlusses 

2013 beteilt, sofern diese nicht schon ein Exemplar haben. 

Abweichungen vom Voranschlag werden vom Buchhalter, Herrn Köhler, erläutert. 

Sämtliche Beilagen des Rechnungsabschlusses wie der Rechnungsquerschnitt, die Nachweise 

über die Leistungen für Personal, der Nachweis über die Pensionen und sonstigen 

Ruhebezüge, der Nachweis über die Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an 

Gebietskörperschaften, der Nachweis über die Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen, 

der Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes, der Nachweis über den Stand 

der gewährten Darlehen, der Nachweis über den Stand an Leasingverträge, der Nachweis über 

den Stand an Haftungen und der Dienstpostenplan sind dem Rechnungsabschluss 

angeschlossen und werden zur Kenntnis gebracht. 

Der Rechnungsabschluss 2014 ist in der Zeit vom 13. März 2015 bis 27. März 2015 zur 

öffentlichen Einsicht aufgelegen. Stellungnahmen wurden hiezu keine abgegeben. 

Der Rechnungsabschluss wurde am 23.03.2014 vom Prüfungsausschuss der Gemeinde ein-

gehend geprüft. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, mit zwei Gegenstimmen durch GR Sindl und GR 

Strutzenberger, dem vorliegenden Rechnungsabschluss für das Jahr 2014 mit all den 

dazugehörigen Beilagen seine Zustimmung zu geben 

 

 

 

 

Punkt 9: Beratung und Beschlussfassung über Subventionen 

 

Der Bürgermeister bringt im Gemeinderat folgende Subventionsansuchen zur Kenntnis: 

 

NÖ Zivilschutzverband, Mitgliedsbeitrag € 0,18 pro Einwohner: € 811,08 

Sportunion, jährliche, € 8.000,-- 

Blasmusik Böheimkirchen, Refundierung Kapellmeister € 990,-- 

Tennis- und Eislaufklub Böheimkirchen, € 2.000,-- 

Freiwillige Feuerwehren der Marktgemeinde, insgesamt € 19.956,-- 

SV Würth Böheimkirchen, Wartungsvertrag 2015-2017 für Jahrespflege von zwei 

Sportplätzen: € 7.704,-- für 2015 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig oben angeführte Subventionen. 

 

 

 

 

 



Punkt 10: Beratung und Beschlussfassung über die Beendigung des Nutzungsvertrages für 

  den Parkplatz Neustiftgasse 

 

Der Bürgermeister berichtet zu diesem Tagesordnungspunkt von einem Ansuchen des 

Vereines „Für Böheimkirchen“ zur Beendigung des Nutzungsvertrages Parkplatz 

Neustiftgasse. Diese Vertragsauflösung wurde auch mit dem Steuerberater besprochen und 

nachdem in den letzten 10 Jahren keine Investitionen mit Vorsteuerabzug getätigt worden 

sind, bestehen aus dessen Sicht bestehen keine Bedenken. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Beendigung des Nutzungsvertrages mit dem 

Verein „Für Böheimkirchen“ 

 

 

 

 

Punkt 11: Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Jahreslizenzen der 

  Fischerkarten 

 

Bürgermeister Hell berichtet, dass aufgrund einer gesetzlichen Änderung die Fischerkarten ab 

2015 mit einer Steuerpflicht von 20% belastet sind. Die Marktgemeinde Böheimkirchen hat 

derzeit 14 Jahreslizenzen zu einem Preis von € 402,-- zu vergeben. Die neue Jahresgebühr soll 

2015 € 433,-- betragen und ab 2016 € 463,--. 

 

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, mit einer Gegenstimme durch GR Horacek die 

Erhöhung der Jahreslizenzen der Fischerkarten. 

 

 

 

 

Punkt 12: Beratung und Beschlussfassung über einen Pachtvertrag 

 

Der Bürgermeister berichtet zu diesem Tagesordnungspunkt vom bestehenden Pachtvertrag in 

der KG Weisching, EZ 401, Grundstück Nr. 944, im Ausmaß von 1.327m2 mit Frau Strasser 

Anna, Weisching 7, 3071 Böheimkirchen. Frau Strasser tritt ab März 2015 ihre Pension an 

und hat daher ein Ansuchen gestellt, ob dieser Pachtvertrag an ihren Betriebsnachfolger, 

Herrn Strasser David, geb. 17.02.1978, übertragen werden kann. Die Verpachtung erfolgt auf 

unbestimmte Zeit, zu einem Pachtzins von jährlich € 48,25. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig den vorliegenden Pachtvertrag mit Herrn David 

Strasser. 

 

 

 

 

Punkt 13: Beratung und Beschlussfassung über eine Betriebsförderung 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt bringt Bürgermeister Hell dem Gemeindevorstand ein 

Ansuchen der Fa. Karl Bachinger zur Kenntnis. Fa. Bachinger hat für die Monate November 

und Dezember 2014 die Gebrauchsabgabe in Höhe von € 1.200,-- eingezahlt und bittet nun 

um Betriebsförderung in Höhe von € 800,--. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig oben angeführte Betriebsförderung an Fa. Bachinger. 

 



 

Punkt 14: Beratung und Beschlussfassung über die Metallfassade betreffend neuer 

  Polizeiinspektion 

 

Bürgermeister Hell berichtet von den eingelangten Preisauskünften betreffend Metallfassade 

für die neue Polizeiinspektion: 

Fa. Pasteiner GmbH, Tiroler Straße 6, 3105 St.Pölten-Unterradlberg, zu einem Gesamtpreis 

von € 82.541,62 (inkl. Ust und allen Preisnachlässen), 

Fa. TKSA GmbH, Puchsbaumgasse 19, 1110 Wien, zu einem Gesamtpreis von € 84.251,27 

(inkl. Ust und allen Preisnachlässen) und 

Fa. Kusolitsch Aluminium und Stahlkonstruktionen GmbH, Gewerbestraße 15, 2351 Wiener 

Neudorf, zu einem Gesamtpreis von € 120.076,08 (inkl. Ust und allen Preisnachlässen). 

Über die Farbe der Fassade sollen noch Gespräche stattfinden. 

Weiters sollen in der nächsten Ausschusssitzung die vorgebrachten Einwände von GR Sindl 

(Beeinträchtigung des Funkes, Blitzschutz, höhere Kosten bei Beschädigung) behandelt 

werden. 

 

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, mit zwei Gegenstimmen durch GR Sindl und GR 

Strutzenberger die Vergabe der Metallfassade an Firma Pasteiner GmbH. 

 

 

 

 

Punkt 15: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Lanzendorf in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde  

  Böheimkirchen 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass im Zuge von beabsichtigten Bauarbeiten in Lanzendorf 

durch Frau Frischeis Doris, Lanzendorf 61, 3071 Böheimkirchen eine Vermessungsurkunde 

durch das Amt der NÖ Landesregierung erstellt wurde. 

Aufgrund dieser Vermessungsurkunde von DI Walter Einicher vom 10.12.2014, GZ DB3-

51052, wird das Trennstück „1“ des Grundstückes Nr. 137, EZ 207, KG Lanzendorf bei 

Böheimkirchen im Ausmaß von 36 m², das Trennstück „3“ des Grundstückes Nr. 136, EZ 

207, KG Lanzendorf bei Böheimkirchen im Ausmaß von 8 m², das Trennstück „4“ des 

Grundstückes Nr. 108/1, EZ 58, KG Lanzendorf bei Böheimkirchen im Ausmaß von 16 m², 

das Trennstück „7“ des Grundstückes Nr. 108/1, EZ 58, KG Lanzendorf bei Böheimkirchen 

im Ausmaß von 10 m² und das Trennstück „8“ des Grundstückes Nr. 138, EZ 56, KG 

Lanzendorf bei Böheimkirchen im Ausmaß von 247 m² an das öffentliche Gut der 

Marktgemeinde Böheimkirchen, Grundstück Nr. 138, EZ 59, KG Böheimkirchen, abgetreten. 

 

Für diese Abtretung zahlt die Gemeinde Böheimkirchen insgesamt € 1.937,-- an das 

öffentliche Wassergut der Republik Österreich 

 

Frau Doris Frischeis, Lanzendorf 61, 3071 Böheimkirchen erhält das Trennstück „5“ des 

Grundstückes Nr. 138, EZ 56, KG Lanzendorf bei Böheimkirchen im Ausmaß von 27 m
2
. 

 

Das Land Niederösterreich (Landestraßenverwaltung) Öffentliches Gut, Amt der NÖ 

Landesregierung, Abteilung Landesstraßenbau, Landhausplatz 1, 3100 St.Pölten erhält die 

Trennstücke „2“ und „6“ des Grundstückes Nr. 138, EZ 56, KG Lanzendorf bei 

Böheimkirchen im Gesamtausmaß von 57 m
2
. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Übernahme von öffentlichem Gut in der KG 

Lanzendorf in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde Böheimkirchen. 



 

Punkt 16: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Lanzendorf in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde 

  Böheimkirchen 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass im Zuge eines beabsichtigten Grundkaufes in Lanzendorf 

durch Frau Erika Schindelegger, Lanzendorf 30, 3071 Böheimkirchen auch eine 

Straßengrundabtretung durchgeführt wird. 

Aufgrund des Teilungsplanes von Vermessung Senftner ZT GmbH vom 02.10.2014, GZ 

5525-1, wird das Trennstück „2“ des Grundstückes Nr. 144, EZ 52, KG Lanzendorf bei 

Böheimkirchen im Ausmaß von 5 m² an das öffentliche Gut der Marktgemeinde 

Böheimkirchen, Grundstück Nr. 490, EZ 59, KG Lanzendorf bei Böheimkirchen, abgetreten. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Übernahme von öffentlichem Gut in der KG 

Lanzendorf in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde Böheimkirchen. 

 

 

 

 

Punkt 17: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Reith in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde Böheimkirchen 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass im Zuge von beabsichtigten Bauarbeiten in Reith durch 

Herrn Karner Stefan, Reith 7, 3071 Böheimkirchen auch eine Straßengrundabtretung 

durchgeführt wird. 

Aufgrund des Teilungsplanes von Vermessung Senftner ZT GmbH vom 17.12.2014, GZ 

6055, wird das Trennstück „3“ des Grundstückes Nr. 92, EZ 8, KG Reith im Ausmaß von 40 

m² und das Trennstück „4“ des Grundstückes Nr. 92, EZ 8, KG Reith im Ausmaß von 33 m² 

an das öffentliche Gut der Marktgemeinde Böheimkirchen, Grundstück Nr. 74, EZ 83, KG 

Reith, abgetreten. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Übernahme von öffentlichem Gut in der KG 

Reith in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde Böheimkirchen. 

 

 

 

Punkt 18: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Böheimkirchen in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde  

  Böheimkirchen 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass im Zuge der beabsichtigten Errichtung des neuen 

Bürgerzentrums durch die Marktgemeinde Böheimkirchen ein Teilungsplan erstellt wurde. 

Aufgrund des Teilungsplanes von Vermessung DI Paul Thurner, Schillerplatz 3, 3100 

St.Pölten vom 14.01.2015, GZ 10273-2014, wird das Trennstück „2“ des Grundstückes Nr. 

12, EZ 284, KG Böheimkirchen im Ausmaß von 3 m² und das Trennstück „3“ des 

Grundstückes Nr. 13/2, EZ 223, KG Böheimkirchen im Ausmaß von 8 m² an das öffentliche 

Gut der Marktgemeinde Böheimkirchen, Grundstück Nr. 13/4, EZ 635, KG Böheimkirchen, 

abgetreten. 

Das Trennstück „4“ des Grundstückes Nr. 13/4, EZ 635, KG Böheimkirchen im Ausmaß von 

0 m², das Trennstück „5“ des Grundstückes Nr. 13/2, EZ 223, KG Böheimkirchen im Ausmaß 

von 8 m², das Trennstück „6“ des Grundstückes Nr. 13/1, EZ 223, KG Böheimkirchen im 

Ausmaß von 84 m², das Trennstück „11“ des Grundstückes Nr. 13/2, EZ 223, KG 

Böheimkirchen im Ausmaß von 7 m², das Trennstück „12“ des Grundstückes Nr. .34/2, EZ 



262, KG Böheimkirchen im Ausmaß von 34 m², das Trennstück „13“ des Grundstückes Nr. 

181/4, EZ 258, KG Böheimkirchen im Ausmaß von 74 m², das Trennstück „14“ des 

Grundstückes Nr. 181/8, EZ 284, KG Böheimkirchen im Ausmaß von 185 m² und das 

Trennstück „15“ des Grundstückes Nr. 13/2, EZ 223, KG Böheimkirchen im Ausmaß von 

74 m² an das öffentliche Gut der Marktgemeinde Böheimkirchen, Grundstück Nr. 13/3, EZ 

635, KG Böheimkirchen, abgetreten. 

 

Frau Horvat Romana und Herr Gramm Franz, Gölsentalstraße 31, 3161 St. Veit an der Gölsen 

erhalten das Trennstück „7“ des Grundstückes Nr. 13/1, EZ 223, KG Böheimkirchen, das 

Trennstück „8“ des Grundstückes Nr. 13/2, EZ 223, KG Böheimkirchen, das Trennstück „9“ 

des Grundstückes 181/8, EZ 284, KG Böheimkirchen und das Trennstück „10“ des 

Grundstückes Nr. 13/3, EZ 635, KG Böheimkirchen im Gesamtausmaß von 2 m
2
. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Übernahme von öffentlichem Gut in der KG 

Böheimkirchen in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde Böheimkirchen. 

 

 

 

Punkt 19: Beratung und Beschlussfassung über die Übernahme von öffentlichem Gut in der 

  KG Siebenhirten in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde 

  Böheimkirchen 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass im Zuge einer Grundstückszusammenlegung in 

Siebenhirten durch Familie Mandryk, Siebenhirten 18, 3071 Böheimkirchen auch eine 

Straßengrundabtretung durchgeführt werden muss. 

Aufgrund des Teilungsplanes von Vermessung DI Paul Thurner vom 09.02.2015, GZ 10351-

2015, wird das Trennstück „1“ des Grundstückes Nr. 332/2, EZ 55, KG Siebenhirten im 

Ausmaß von 18 m² an das öffentliche Gut der Marktgemeinde Böheimkirchen, Grundstück 

Nr. 332/3, EZ 79, KG Siebenhirten abgetreten. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Übernahme von öffentlichem Gut in der KG 

Siebenhirten in die Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde Böheimkirchen. 

 

 

 

 

Punkt 20: Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung zur Einhebung der 

  Grundsteuer 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet Bürgermeister Hell von einem Schreiben des 

Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St.Pölten. In 

diesem empfiehlt Dr. Grohs vom Amt der NÖ Landesregierung, aus rechtlicher Vorsicht, den 

Beschluss betreffend Übertragung zur Einhebung der Grundsteuer nochmals zu fassen, um bei 

der Vollziehung der Gesetze (Prüfung durch den NÖ Landesverwaltungsgerichtshof) und der 

Prüfung der Satzung keine Schwierigkeiten zu haben. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Berechnung, Vorschreibung, Einhebung und 

zwangsweise Einbringung der Grundsteuer gemäß Grundsteuergesetz 1955 an den 

Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten zu 

übertragen. 

 

 

 



 

Punkt 21: Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung zur Einhebung der 

  Kommunalsteuer 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet Bürgermeister Hell von einem Schreiben des 

Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St.Pölten. In 

diesem empfiehlt Dr. Grohs vom Amt der NÖ Landesregierung, aus rechtlicher Vorsicht, den 

Beschluss betreffend Übertragung zur Einhebung der Kommunalsteuer nochmals zu fassen, 

um bei der Vollziehung der Gesetze (Prüfung durch den NÖ Landesverwaltungsgerichtshof) 

und der Prüfung der Satzung keine Schwierigkeiten zu haben. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Berechnung (Sicherstellungsbescheides), 

Vorschreibung, Einhebung und zwangsweise Einbringung der Kommunalsteuer gemäß 

Kommunalsteuergesetz 1993 an den Gemeindeverband für Umweltschutz und 

Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten zu übertragen. 

 

 

 

 

Punkt 22: Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung zur Einhebung des 

  Interessentenbeitrages gemäß NÖ Tourismusgesetz 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtet Bürgermeister Hell von einem Schreiben des 

Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St.Pölten. In 

diesem empfiehlt Dr. Grohs vom Amt der NÖ Landesregierung, aus rechtlicher Vorsicht, den 

Beschluss betreffend Übertragung zur Einhebung des Interessentenbeitrages gemäß NÖ 

Tourismusgesetz nochmals zu fassen, um bei der Vollziehung der Gesetze (Prüfung durch den 

NÖ Landesverwaltungsgerichtshof) und der Prüfung der Satzung keine Schwierigkeiten zu 

haben. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Berechnung, Vorschreibung, Einhebung und 

zwangsweise Einbringung des Interessentenbeitrages gemäß NÖ Tourismusgesetz 2010 

gemäß Kommunalsteuergesetz 1993 an den Gemeindeverband für Umweltschutz und 

Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten zu übertragen. 

 

 

 

 

Punkt 23: Beratung und Beschlussfassung über die Ferienbetreuung 2015 in der Volksschule 

  Böheimkirchen 

 

GGR Haunold berichtet zu diesem Tagesordnungspunkt von zwei Angeboten betreffend die 

Ferienbetreuung 2015 in der Volksschule: 

Firma Lerntiger GmbH, Basisbetreuung pro Stunde: € 19,--, erweiterte Betreuung pro Stunde: 

+€ 12,50. Pro Ferienwoche und Gruppe: Organisationsgebühr (Portogeld, Org. 

Personalaufwand, Spiel- u. Materialbeitrag: € 20,--, Direktabrechnung mit den Eltern inkl. 

notwendigen Schriftverkehrs, inkl. Mahnwesen: € 55,-- und  

Fa. Kidspoint, Gesamtkosten von € 4743,32. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Ferienbetreuung 2015 in der Volksschule 

Böheimkirchen durch Fa. Lerntiger GmbH. 

 

 



 

Punkt 24: Beratung und Beschlussfassung über die Nachmittagsbetreuung 2015/2016 in der 

  Volksschule Böheimkirchen 

 

GGR Haunold berichtet auch bei der Nachmittagsbetreuung 2015/2016 von zwei Angeboten: 

Fa. Lerntiger GmbH zu einem Gesamtpreis von € 79.236,-- und 

Fa. Kidspoint zu einem Gesamtpreis von € 91.353,57. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Nachmittagsbetreuung 2015/2016 in der 

Volksschule an Fa. Lerntiger GmbH zu vergeben. 

 

 

 

 

Punkt 25: Beratung und Beschlussfassung über Personalangelegenheiten 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Weiterführung des Dienstverhältnisses mit Frau 

Anna Eder 

 

 

 

 

Punkt 26: Beratung und Beschlussfassung über uneinbringliche Forderungen 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Abschreibung der uneinbringlichen Forderung. 

 

 

 

 

Punkt 27: Berichte des Bürgermeisters 

 

Es folgen noch Berichte des Bürgermeisters 

 


